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Alle Rechte und technische Änderungen vorbehalten. Angaben entsprechen dem technischen Stand Juni 2020. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, nationale und europäische Nor-
men (insbes. DIN ATV 18340) und Sicherheitsdatenblätter des aktuellen Standes sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Diese Muster-Erklärung wurde 
dem Fachunternehmer durch die Danogips GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt. Die fachgerechte Herstellung des Bauteils obliegt dem Fachunternehmer. Wir übernehmen die Gewähr 
für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Änderungen der technischen Richtlinien oder weiterer Vorgaben sind eigenverantwortlich zu prüfen und zu beachten. Nachdrucke und / oder 
fototechnische Reproduktionen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Danogips GmbH & Co. KG                              © Copyright by Danogips GmbH & Co. KG

Danogips GmbH & Co. KG

Tilsiter Str. 2 
41460 Neuss

Zentrale:
Tel.: 02131 71810 -0
Fax: 02131 71810 -94
E-Mail: info@danogips.de
Web: www.danogips.de

Technischer Service:
Tel.: 02131 71810 -88
Fax: 02131 71810 -92 
E-Mail: technik@danogips.de

Vertriebs- und Logistikservice:
Tel.: 02131 71810 -28
Fax: 02131 71810 -91
E-Mail: auftragsbearbeitung@danogips.de 

Übereinstimmungserklärung
Erklärung zur Bescheinigung der fachgerechten Ausführung gemäß 
Anwendbarkeitsnachweis (z.B. gemäß allgemein bauaufs Prüfzeugnis)

Hersteller des Bauteils 
(Firma und Anschrift) 

Baustelle bzw. Gebäude 

Datum der Fertigstellung 

Art des Bauteils 

Feuerwiderstandsklasse 

Hiermit bestätigen wir als Fachunternehmer, dass das oben genannte Bauteil gem. 
DANO®-Systemindex                  hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und 
unter Einhaltung aller Bestimmungen der jeweils hierzu gültigen bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweise hergestellt und eingebaut wurde 

Verwendbarkeitsnachweis: 

 vom  der Prüfstelle 

 vom  der Prüfstelle 

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile 
(z.B. Mineralfaser-Produkte) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund: 

der vorhandenen Kennzeichnung (z.B. CE-Kennzeichnung auf dem 
Bauprodukt) 

eigener Kontrollen 

entsprechend schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder 
Teile, die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat (z.B. 
Leistungserklärung des Herstellers des Bauproduktes) 

(*zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Fachunternehmers 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen)
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